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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Jochen Michaelis

Gegenseitige Anerkennung 
nationaler Regelungen in der EG

Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung nationaler Regelungen gilt vielfach als Königsweg 
zur Verwirklichung des EG-Binnenmarktes. Nach wie vor herrscht aber große Unsicherheit, 
wie dieses Prinzip zu interpretieren ist. Welches Unternehmen muß im Binnenmarkt welche 

Rechtsordnung beachten ? Werden sich die derzeitigen Wettbewerbsbedingungen verändern ?

Bis zu Beginn der 80er Jahre verfolgte die EG- 
Kommission das Konzept der Rechtsangleichung: 

Divergenzen in den nationalen Rechtsordnungen galten 
als nichttarifäre Handelshemmnisse, die über die Schaf
fung eines gemeinschaftlichen, harmonisierten Regel
werks zu beseitigen seien. Nachdem die Bemühungen 
um Harmonisierung jedoch in zahllosen technischen 
Details steckengeblieben waren, bemühte sich die Kom
mission, einen Ausweg aus dieser Sackgasse zu finden. 
Sie entwickelte die im Weißbuch präsentierte „neue 
Strategie“ , die im wesentlichen zwei Elemente umfaßt:

□  Beschränkung der Harmonisierung auf die Festle
gung zwingender Erfordernisse für Gesundheit und Si
cherheit (Mindestharmonisierung); und

□  gegenseitige Anerkennung der jeweiligen nationalen 
Regelungen.

Mit der gegenseitigen Anerkennung greift die Kom
mission die Grundsätze der „Cassis de Dijon“-Recht- 
sprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) 
auf: Jedes in einem Mitgliedstaat rechtmäßig herge
stellte und in den Verkehr gebrachte Erzeugnis darf 
grundsätzlich auch in den anderen Mitgliedstaaten ver
marktet werden. Diese Cassis-Formel impliziert aus
schließlich die Beseitigung von Einfuhrbeschränkungen 
-  nationales Recht darf nicht auf Importwaren angewen
det werden. Für inländische Waren hingegen gelten wei
terhin die nationalen Vorschriften1. Alle z. B. in der Bun

desrepublik hergestellten und für den deutschen Markt 
bestimmten Produkte müssen auch im Binnenmarkt 
den deutschen Regelungen genügen. Dies gilt für deut
sche Hersteller und für deutsche Tochtergesellschaften 
und Niederlassungen ausländischer Unternehmen glei
chermaßen.

Die Veränderungen beschränken sich auf die Waren
exporte, die bislang die Bestimmungslandregelungen 
einhalten mußten. Das Prinzip der gegenseitigen Aner
kennung entspricht einem Übergang zum Ursprungs
landprinzip: im innergemeinschaftlichen Warenverkehr 
gilt die Rechtsordnung des Ursprungslandes. Einem in
ländischen Hersteller wird mithin ermöglicht, seine nach 
inländischem Recht hergestellten Waren EG-weit zu 
vertreiben; mußte er für einen EG-weiten Verkauf bisher 
zwölf nationale Rechtsordnungen beachten, ist nun
mehr im Binnenmarkt die Einhaltung der inländischen 
Regeln ausreichend.

Der inländische Warenexporteur kann nunmehr frei 
entscheiden, ob er auf die Ursprungslandregelungen 
überwechselt oder die Bestimmungslandregelungen 
beibehält. Nahezu alle nationalen Gesetze enthalten 
eine Klausel, wonach die Vorschriften dieser Gesetze 
keine Anwendung auf die Exportproduktion finden. Nur 
aufgrund dieser Klauseln ist es z. B. einem deutschen 
Hersteller möglich, ein in Deutschland verbotenes, aber 
in Dänemark erlaubtes Erzeugnis herzustellen und 
nach Dänemark zu exportieren.

Dr. Jochen Michaelis, 31, ist wissenschaftlicher 
Assistent am Institut für Finanzwissenschaft der 
Universität Freiburg.
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1 Dies ist vom EuGH in seinem Obstessig-Urteil vom 26. 6. 1980
(Rs 788/79) ausdrücklich bestätigt worden. Vgl. auch Ulrich E v e r I i n g : 
Die rechtliche Ausgestaltung des EG-Binnenmarktes, in: Die Verwirk
lichung des EG-Binnenmarktes, Beihefte der Konjunkturpolitik, Heft 36, 
Berlin 1990, S. 75-91.
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Fehlt eine solche Klausel, ist der Exporteur auf die in
ländischen Produktionsvorschriften beschränkt. Ein 
Beispiel hierfür ist der § 36 des deutschen Milchgeset
zes, wonach nicht nur die Vermarktung, sondern auch 
die Produktion und damit zwangsläufig auch der Export 
von Milchimitaten untersagt ist. Überraschenderweise 
ist bis heute ungeklärt, ob ein solches Produktionsver
bot nicht gegen Art. 34 EWG-Vertrag verstößt, der men
genmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie Maßnah
men gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten 
verbietet.

Ist für die Erlangung der EG-weiten Verkehrsfähigkeit 
die Einhaltung irgendeiner der zwölf nationalen Rechts
ordnungen ausreichend? Darf im Binnenmarkt z. B. ein 
deutscher Hersteller ein in Deutschland verbotenes, in 
Dänemark aber erlaubtes Erzeugnis produzieren und 
nicht nur nach Dänemark, sondern auch nach Frank
reich exportieren? Hier gilt im Binnenmarkt keine an
dere Regelung als heute -  entspricht dieses Produkt 
nicht nur den dänischen, sondern auch den französi
schen Regelungen, ist die Frage zu bejahen (die Be
stimmungslandregeln werden eingehalten), andernfalls 
ist sie zu verneinen. Die Kommission legt das Cassis-Ur- 
teil dahingehend aus2, daß ein Erzeugnis nur dann die 
freie EG-Verkehrsfähigkeit beanspruchen kann, wenn 
es im Ausfuhrland rechtmäßig hergestellt und in diesem 
Land in den Verkehr gebracht worden ist. Im obigen Bei
spiel ist das zweite Kriterium nicht erfüllt, konsequenter
weise muß Frankreich den Import dieses Produkts auch 
im Binnenmarkt nicht zulassen.

Angesichts fehlender Grenzkontrollen stellt sich in
des die Frage nach der Durchführbarkeit und damit 
nach der Sinnhaftigkeit solcher Importverbote. Ebenso 
wie bei nationalen Importkontingenten (z. B. für Automo
bile) ist die Kontrolle dieser Regelungen de facto un
möglich. Zudem widerspricht es dem Geist des Binnen-

marktgedankens, wenn ein Produkt „Made in Denmark“ 
in Frankreich verkehrsfähig, das gleiche Produkt „Made 
in Germany“ dort aber nicht vermarktungsfähig ist.

Aus Sicht des Ökonomen ist daher zu fordern, daß ein 
Unternehmen nicht nur zwischen den Ursprungsland- 
und den Bestimmungslandregelungen wählen kann, 
sondern daß es lediglich irgendeine der nationalen 
Rechtsordnungen einhalten muß. Nur auf diese Weise 
wird zudem eine Benachteiligung der EG-Unternehmen 
gegenüber Drittlandsunternehmen verhindert.

Import von Drittlandswaren

Waren aus Drittländern, die sich im freien Verkehr der 
EG befinden, sind gemäß Art. 9 EWG-Vertrag mit EG- 
Produkten gleichgestellt. Ein Drittlandsunternehmer 
profitiert mithin beträchtlich vom Binnenmarkt, denn er 
muß nur noch irgendeines der zwölf nationalen Regel
werke einhalten, um sein Produkt EG-weit vermarkten 
zu können. Problematisch kann sich allenfalls der Im
portvorgang in die EG gestalten, da dieses Produkt über 
einen Mitgliedstaat importiert werden muß, in dem die
ses Erzeugnis verkehrsfähig ist. Einem in der Schweiz 
ansässigen Hersteller, der ein in Deutschland verbote
nes Produkt in Deutschland vermarkten möchte, ist ein 
Direktexport nach Deutschland untersagt: Drittlandswa
ren können an der entsprechenden Drittlandsgrenze na
tionale Regeln entgegengehalten werden3. Eine strikte 
Anwendung dieses Grundsatzes führt zu Ungereimthei
ten. Hier ist die Kommission gefordert. Sie sollte darauf 
hinwirken, daß ein Produkt über jede Drittlandsgrenze in 
die EG importiert werden kann, sofern der Nachweis er
bracht wird, daß dieses Produkt mindestens eine der 
zwölf nationalen Regelungen erfüllt.

Keine Regel ohne Ausnahme -  der Art. 36 EWG-Ver- 
trag sowie die Rechtsprechung des EuGH definieren

2 EG-Kommission: Mitteilung der Kommission über die Auswirkungen 
des Urteils des Europäischen Gerichtshofes vom 20. Februar 1979 in 
der Rechtssache 120/78 („Cassis de Dijon“ ), Amtsblatt Nr. C 256 vom 
3.10.1980.

3 So entschieden vom BGH im Cocktail-Urteil vom 28.5.1985, bei dem 
einem deutschen Importeur einer in Deutschland nicht zugelassenen 
US-Spirituose der Direktimport verwehrt, der Import über die Nieder
lande, in der dieses Produkt verkehrsfähig war, aber erlaubt wurde.
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unter anderem mit dem Gesundheitsschutz, dem Ver
braucherschutz und dem Umweltschutz verschiedene 
Ziele, die dem freien Warenverkehr übergeordnet sind 
und somit als Begründung für eine handelshemmende 
Maßnahme dienen können. Eine mit diesen Zielen be
gründete Einfuhrbeschränkung muß aber das Gebot 
der Verhältnismäßigkeit erfüllen, d. h. sie muß das den 
Handel am wenigsten beeinträchtigende Mittel zur Er
langung dieses Zieles sein. Der EuGH legt bei der Über
prüfung dieses Gebots sehr strenge Maßstäbe an. 
Selbst in einem so sensiblen Bereich wie dem der Le
bensmittel hat der EuGH bislang -  von einer Ausnahme 
abgesehen -  sämtliche mit dem Gesundheitsgesetz 
oder dem Verbraucherschutz begründete Einfuhrver
bote für EWG-vertragswIdrig erklärt. Die spektakulär
sten Verfahren betrafen das deutsche Bier-Reinheitsge- 
bot, das deutsche Milchimitate-Verbot und das italieni
sche Pasta-Reinheitsgebot. In all diesen Fällen betrach
tete der EuGH die genannten Ziele bereits dann als ge
währleistet, wenn diese Produkte hinsichtlich ihrer Art 
und Eigenschaften ausreichend gekennzeichnet sind.

Dienstleistungen

Die EG-Kommission handhabt das Prinzip der gegen
seitigen Anerkennunng im Dienstleistungssektor weni
ger konsequent als im Warenbereich. Ein Beispiel hier
für sind die Finanzdienstleistungen von Banken und Ver
sicherungen.

Schon heute steht es jeder EG-Bank offen, auf der 
Basis des Ursprungslandprinzips ihre Dienstleistungen 
in allen Mitgliedstaaten anzubieten, ohne sich dort nie
derlassen zu müssen (Dienstleistungsfreiheit). Die ge
genseitige Anerkennung kommt aber insbesondere bei 
der Niederlassungsfreiheit zum Tragen. Gemäß der 1. 
Bankenrichtlinie von 1977 (KOM 77/780/EWG) besteht 
zwar die uneingeschränkte Möglichkeit, sich in jedem 
EG-Staat niederlassen zu können, jedoch unterliegt 
jede ausländische Niederlassung -  sei es eine Tochter 
oder eine Zweigstelle -  dem Zulassungsverfahren und 
dem Aufsichtssystem des Gastlandes. Diese Richtlinie 
gewährte lediglich den freien Zugang zu fremden Regu
lierungssystemen.

Für Zweigstellen, nicht aber für Tochterunternehmen, 
ist der Übergang zum Ursprungs- bzw. Heimatlandprin
zip mit der 2. Bankenrichtlinie vom 15. 12. 1989 (KOM 
89/646/EWG) vollzogen worden. Im Binnenmarkt darf 
jede EG-Bank aufgrund ihrer Zulassung im Heimatland

4 Vgl. z.B. Horst G. K r e n z i e r :  Zwischen Protektionismus und Libe
ralismus -  Europäischer Binnenmarkt und Drittlandsbeziehungen, in: 
Europa-Archiv 9/1988, S. 241-248; Willy de C I e r c q : 1992: The Im
pact on the Outside World, Europäisches Forum Alpbach, Economic 
Symposium, 29. August 1988.

in jedem anderen Mitgliedstaat eine Zweigstelle grün
den und über diese Filiale Finanzdienstleistungen ge
mäß den Regeln des Heimatlandes anbieten. Die Kon
trolle über die finanzielle Solidität und die Solvenz die
ser Zweigstelle sowie über deren Tätigkeiten obliegt 
künftig den Behörden des Heimatlandes. Die Aufsichts
behörden des Gastlandes behalten hingegen die Ver
antwortung für die Überwachung der Liquidität und der 
Geldpolitik. Das Gastland kann den Betrieb einer sol
chen Filiale nur untersagen, wenn schwerwiegende Ver
stöße gegen das Allgemeininteresse vorliegen.

Zulassung von Drittlandsbanken

Bevor Tochterunternehmen von Drittlandsbanken 
gleichfalls in den Genuß der EG-Banklizenz kommen, 
müssen sie die Hürde „Reziprozität“ nehmen. Die Kom
mission prüft, inwieweit die Behandlung von EG-Ban- 
ken im Drittland vergleichbar ist mit der Behandlung der 
Banken aus diesem Drittland in der EG. Stellt die Kom
mission Ungleichbehandlung fest, kann sie die Mitglied
staaten anweisen, die Entscheidung über den Zulas
sungsantrag der Drittlandsbank auszusetzen. Hinter ei
ner solchen Regelung wurde vielfach ein massiver Bau
stein für die Festung Europa vermutet4.

Nicht zuletzt aufgrund dieser Kritik sind in der 2. Ban
kenrichtlinie moderatere Formulierungen gewählt wor
den. Aus ihnen geht hervor, daß eine Inländerbehand
lung von EG-Banken im Drittland hinreichend ist, um 
von der Kommission grünes Licht für eine EG-Zulassung 
zu bekommen. Das Tochterunternehmen der Drittlands
bank wird mit den Kreditinstituten des Gastlandes 
gleichgestellt, d.h. es unterliegt dem Aufsichtsrecht des 
Gastlandes, und es kann via freien Dienstleistungsver
kehr sowie über Zweigstellen seine Produkte in der ge
samten Gemeinschaft anbieten. Die Zweigstellen von 
Drittlandsbanken, bei denen keine Tochter „dazwi
schengeschaltet“ ist, bleiben hingegen auch im Binnen
markt vom freien innergemeinschaftlichen Dienstlei
stungsverkehr ausgeschlossen. Sie dürfen ihre Dienst
leistungen lediglich im Mitgliedstaat Ihrer Zulassung of
ferieren.

Schadensversicherungen

Im Versicherungssektor gibt es (noch) kein Pendant 
zur EG-Banklizenz. Nach Auffassung der Kommission 
und des EuGH sind Versicherungen ein besonders sen
sitiver Bereich, auf den die Grundsätze der gegenseiti
gen Anerkennung nur bedingt angewendet werden kön
nen. Gemäß der EuGH-Rechtsprechung ist zum Schutz 
der Versicherungsnehmer die Beibehaltung des heute 
praktizierten Bestimmungslandprinzips in der Regel ge-
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rechtfertigt. Lediglich in Ausnahmefällen, in denen auf
grund der Eigenart des versicherten Risikos oder des 
Versicherungsnehmers kein besonderes Schutzbedürf
nis vorliegt, ist ein Übergang zum Ursprungslandprinzip 
angezeigt.

Dieser EuGH-Grundsatz wird in der 2. Schadensricht
linie (KOM 88/357/EWG) konkretisiert5. Versicherungs
verträge mit privaten Kunden sowie mit kleinen Unter
nehmen (Massenrisiken) unterliegen weiterhin stets 
dem Recht, das im Land des Versicherungsnehmers 
gilt. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob der Vertrag 
mit einem inländischen Versicherer, mit der inländi
schen Niederlassung eines ausländischen Versicherers 
oder mit einem nicht im Inland niedergelassenen Versi
cherer zustande kommt. Letzterer muß um eine Geneh
migung der inländischen Behörden nachsuchen. Die 
Nichtanwendung der gegenseitigen Anerkennung 
macht es Privaten sowie kleinen Unternehmen unmög
lich, auf fremde Regulierungssysteme auszuweichen. 
Aus Sicht des Ökonomen sollte diese Beschränkung 
schnellstens beseitigt werden. Warum wird gerade bei 
Schadensversicherungen vom Leitbild des unmündi
gen Verbrauchers ausgegangen, der nicht in der Lage 
sein soll, z.B. eine ausländische Feuerversicherung ab
zuschließen?

Für gewerbliche Versicherungsnehmer, die eine be
stimmte Größe überschreiten (Großrisiken), sind das Ur
sprungslandprinzip und der freie Dienstleistungsver
kehr verwirklicht. Diesem Kundenkreis wird es im Bin
nenmarkt möglich sein, zwischen allen in der Gemein
schaft angebotenen Versicherungsformen und zwi
schen allen Versicherern frei zu wählen. Solche Versi
cherungen können direkt aus dem Ausland, aber auch 
über die im Land des Versicherungsnehmers befindli
che Zweigstelle des ausländischen Versicherers bezo
gen werden. In der 2. Schadensrichtlinie finden sich kei
nerlei Regelungen für Drittlandsversicherer; für die Zu
lassung einer EG-Tochter spielt es keine Rolle, wie EG- 
Versicherer in diesem Drittland behandelt werden.

Lebensversicherungen

In den Vorschlag der Kommission für die 2. Lebens
versicherungs-Richtlinie (KOM (88) 729 endg.) ist die 
gegenseitige Anerkennung nur in rudimentärer Form 
eingegangen. Einzellebensversicherungen sollen aus 
Gründen des Verbraucherschutzes weiterhin dem 
Recht des (Wohnsitz-)Landes des Versicherungsneh

5 Vgl. zum folgenden Michael K r a k o w s k i :  Versicherungsmärkte, 
in: Otto G. M a y e r ,  Hans-Eckart S c h a r r e r ,  Hans-Jürgen 
S c h  m a h l  (Hrsg.): Der Europäische Binnenmarkt -  Perspektiven 
und Probleme, Hamburg 1989, S. 151-173.

mers unterliegen. Ein ausländisches Versicherungsun
ternehmen, das seine Dienstleistungen über eine Nie
derlassung anbietet, muß nach wie vor die Bestimmun
gen des Gastlandes einhalten.

Neu hingegen ist, daß ein Versicherungsnehmer sich 
direkt an eine ausländische Versicherung wenden und 
einen Vertrag auf der Basis der im Land des Versiche
rers geltenden Regeln abschließen kann. Ein solcher 
Vertrag darf indes nicht über die inländische Niederlas
sung dieses Versicherers zustande kommen, wenn der 
Vertrag einen Versicherungszweig betrifft, in dem auch 
die Niederlassung tätig ist. Bietet beispielsweise eine 
britische Versicherung sowohl in Großbritannien als 
auch über eine Niederlassung in Deutschland Risikole
bensversicherungen an, so darf der deutsche Kunde 
sich nicht an die deutsche Niederlassung wenden, 
wenn er eine Versicherung nach britischem Recht ab
schließen möchte. Erlaubt ist ihm jedoch die Einschal
tung eines Maklers. Die Zulassung von Drittlandsversi
cherern im Lebensversicherungsbereich soll dem Ver
fahren in der 2. Bankenrichtlinie entsprechen.

Aus nicht stichhaltigen Verbraucherschutzgründen 
plädiert die Kommission in ihrem Vorschlag für Konstruk
tionen, die schon auf den ersten Blick als reformbedürf
tig erscheinen. Dennoch ist der Vorschlag zu begrüßen, 
sofern er nicht als Fixierung des Endpunktes, sondern 
als erster Schritt in Richtung Ursprungslandprinzip auf
gefaßt wird. Das Ursprungslandprinzip freilich stößt noch 
auf mächtige Widerstände einzelner Mitgliedstaaten.

Ausdehnung

Das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung ist ein 
großer Schritt nach vorn, da so die Zahl der EG-Harmo- 
nisierungsakte drastisch reduziert und -  in Verbindung 
mit der Einführung der qualifizierten Mehrheit -  die Ver
wirklichung des Binnenmarktes deutlich beschleunigt 
wird. Daher wäre es begrüßenswert, wenn dieses Prin
zip auch auf die Bereiche ausgedehnt würde, die bis
lang -  wenn auch unvollständig -  gemeinschaftlich ge
regelt werden. Dafür sind gegenwärtig jedoch keine An
zeichen erkennbar. Vielmehr beabsichtigt die Kommis
sion, bereits bestehende produktspezifische Richtlinien 
fortzuschreiben. Solche „Monstren“ wie z.B. die Richtli
nie über „vor dem Fahrersitz angebrachte Umsturzvor
richtungen an land- und forstwirtschaftlichen Schmal
spurzugmaschinen auf Rädern“ (Umfang 100 Seiten) 
gehören damit auch im Binnenmarkt keineswegs der 
Vergangenheit an.

Bei der Umsetzung solcher Richtlinien in nationales 
Recht bestehen mitunter gewisse Handlungsspiel
räume, die sich in Divergenzen der nationalen Gesetz-
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gebung niederschlagen können. Hieraus erwachsen 
nichttarifäre Handelshemmnisse, die auch durch das 
Anerkennungsprinzip nicht obsolet werden6. So ist z.B. 
nur schwer einzusehen, daß beispielsweise ein briti
scher Hersteller von -  eindeutig nicht gesundheitsge
fährdender- Pflanzenfettschokolade sein Produkt nicht 
nach Frankreich exportieren darf, nur weil dieses Verbot 
durch eine entsprechende Richtlinie (KOM 73/241/ 
EWG) gedeckt ist. Darüber hinaus stellt sich die Frage, 
inwieweit ohne Grenzkontrollen die Einhaltung solcher 
Verbote kontrolliert werden kann. Auch hier offenbart 
sich ein Deregulierungspotential, das durch die gegen
seitige Anerkennung genutzt werden könnte.

Umkehrdiskriminierung

Gemäß dem Ursprungslandprinzip unterliegen Pro
dukte aus anderen EG-Ländern, die auf dem inländi
schen Markt angeboten werden, nicht den inländischen 
Bestimmungen. Die inländischen Produzenten hinge
gen sind weiterhin zur Einhaltung der-gegebenenfalls 
strengeren -  inländischen Anforderungen verpflichtet, 
was einen Wettbewerbsvorteil für die Ausländer bzw. 
eine Diskriminierung der Inländer zur Folge hat.

Die Umkehrdiskriminierung kann unter Umständen 
sehr skurrile Formen annehmen. Zwar dürfen z.B. in- 
und ausländische Lebensmittelhersteller grundsätzlich 
dieselben Produkte auf dem Inlandsmarkt anbieten, je
doch mitunter nicht unter derselben Verkehrsbezeich
nung. So definieren die deutschen Vorschriften sehr ge
nau, unter welchen Voraussetzungen ein Produkt als 
„Remoulade“ bezeichnet werden darf. Ein ausländi
scher Hersteller, dessen Produkt zwar der ausländi
schen, nicht aber der deutschen Definition von Remou
lade genügt, darf dieses Erzeugnis dennoch als Remou
lade in der Bundesrepublik vermarkten. Der deutsche 
Produzent hingegen müßte für dasselbe Produkt eine 
Umschreibung wählen, in der der Begriff Remoulade 
nicht Vorkommen darf.

Aufgrund der Umkehrdiskriminierung geht der Wett
bewerb der Regulierungssysteme zwangsläufig mit 
Wettbewerbsverzerrungen einher. Im Inland entstehen 
neue Märkte bzw. Produktdifferenzierungen, die aus
schließlich ausländischen Anbietern Vorbehalten sind. 
Ein anschauliches Beispiel ist der deutsche Markt für 
Milchimitate. Wenn das deutsche Produktions- und Ver

6 Diese Auffassung ist von der Kommission in ihrer Antwort auf die 
schriftliche Anfrage des EP-Abgeordneten Beyer de Ryke ausdrücklich 
bestätigt worden; vgl. Amtsblatt Nr. C 92 vom 13.4.1982.

7 Vgl. Ulrich F. K I e i e r : Freier Warenverkehr (Art. 30 EWG-Vertrag)
und die Diskriminierung inländischer Erzeugnisse, in: Recht der Inter
nationalenwirtschaft, 1988, S. 623-632.
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marktungsverbot (§ 36 Milchgesetz) nicht fällt, werden 
die deutschen Hersteller an diesem lukrativen Wachs
tumsmarkt -  im europäischen Ausland sowie den USA 
haben Imitate einen Marktanteil von bis zu 30% aller 
Milchprodukte -  nicht nur nicht partizipieren, sondern in
folge der Nachfrageverlagerung zudem noch Absatzein
bußen hinnehmen müssen. Dem positiven Effekt einer 
zunehmenden Produktvielfalt steht mithin der negative 
Effekt eines inländischen Einkommens- und Beschäfti
gungsrückgangs gegenüber. Angesichts dieser Implika
tionen wird die von inländischen Unternehmen entwik- 
kelte Nachfrage nach Regulierungen in bestimmten Be
reichen schlagartig sinken. Nationale Standards sind 
nicht mehr geeignet, über eine Reduktion der Substitu
tionsmöglichkeiten den Wettbewerb zu vermindern. Sie 
werden im Binnenmarkt nicht nur wirkungslos, sondern 
verwandeln sich sogar in einen Wettbewerbsnachteil für 
Inländer. Der inländische Gesetzgeber wird somit (in al
len Mitgliedsländern) verstärkt unter Druck geraten, 
über eine Rechtsangleichung die Benachteiligung der 
inländischen Unternehmen aufzuheben. Eine tenden
zielle Angleichung der nationalen Rechtsordnung ist die 
Folge. Am Ende dieses Prozesses steht als theoreti
scher Grenzfall die vollständige Harmonisierung, die da
mit zur Krönung des Binnenmarktkonzepts wird -  und 
nicht zu deren Voraussetzung, wie es von der Kommis
sion bis zum Weißbuch propagiert wurde.

Der Prozeß der Rechtsangleichung läßt sich durch 
Hinweis auf den Gleichheitsgrundsatz des Artikels 3 
Grundgesetz nicht verkürzen. Der BGH vertritt die Auf
fassung, daß die bisherigen sachlichen Gründe für die 
nationalen Regelungen fortbestehen und daß darin ein 
hinreichender Rechtfertigungsgrund für deren weitere 
Anwendung auf inländische Erzeugnisse zu sehen 
sei7.

Sinkender Qualitätsstandard?

Mit der gegenseitigen Anerkennung geht vielfach die 
Befürchtung einher, es komme zu einer Absenkung des 
Qualitätsstandards. Diese Hypothese läßt sich sowohl 
auf ein primär technisches als auch ein primär ökonomi
sches Argument zurückführen. Zunächst zum techni
schen Argument: Durch den Binnenmarkt wird den in
ländischen Überwachungsbehörden die Kontrolle der 
Importwaren deutlich erschwert. So haben z.B. die deut
schen Behörden zu prüfen, ob ein in der Bundesrepublik 
angebotenes griechisches Produkt den griechischen 
Bestimmungen, ein spanisches Produkt den spani
schen Bestimmungen genügt usw8. Nahezu unüber-

8 Es sei nicht verschwiegen, daß sich dieses Kontrollproblem bei der 
Verwirklichung des hier propagierten Vorschlags -  ein Unternehmen 
muß nur irgendeine nationale Rechtsordnung einhalten -  multipliziert.
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windliche Informationsprobleme sprechen für die Verla
gerung der Kontrollen vom Bestimmungsland zum Ur
sprungsland der Ware. Die „Hochstandardländer“ he
gen jedoch ein gewisses Mißtrauen gegenüber der Kon- 
trollintensität und der Kontrollqualität speziell in den 
Ländern der EG-Peripherie. Die Kommission hat dieses 
Problem mittlerweile erkannt und versucht unter ande
rem durch Anlage von Datenbanken und durch Ausbil
dungsprogramme Abhilfe zu schaffen.

Schwerwiegender ist das ökonomische Argument: 
Durch den Import von Produkten aus „Niedrigstandard
ländern“ werden hohe (inländische) Qualitäten vom 
Markt gedrängt. Bereits die Ausgangshypothese, wo
nach ausländische Produkte ein niedrigeres Qualitäts
niveau haben, ist in dieser pauschalen Form jedoch 
nicht haltbar. Vom inländischen Standard abweichende 
Produkte sind nicht per se schlechter oder besser, son
dern es handelt sich vielfach schlicht um andere Produkt
ausprägungen.

Doch selbst wenn man das „Qualitätsargument“ ak
zeptiert, bleibt die Bewertungsfrage. Festzuhalten ist, 
daß sich die Nachfrage nunmehr über ein breiteres 
Preis-Qualitäts-Spektrum verteilen kann. Entspricht in 
der Ausgangssituation das durch Normen auf ein be
stimmtes Qualitätsniveau begrenzte Angebot nicht den 
Verbraucherpräferenzen, verlagert sich zumindest ein 
Teil der Nachfrage auf Produkte mit niedrigerem Preis 
und geringerer Qualität. Der Rückgang der Durch
schnittsqualität ist aber nicht negativ, sondern positiv zu 
werten, da er Ausdruck der Verbraucherpräferenzen 
ist9.

Die Kommission reduziert im Binnenmarkt ihre Har
monisierungsarbeiten auf die Festlegung EG-weit ver
bindlicher Mindeststandards. Ihre Begründung für die 
Beibehaltung dieser Harmonisierungsform ist allerdings

nicht frei von Inkonsistenzen. Verfolgen alle nationalen 
Rechtsordnungen prinzipiell dieselben Ziele (z.B. Ge- 
sundheits- und Umweltschutz), und werden alle natio
nalen Vorschriften im Kern als gleichwertig eingestuft, 
so entfällt im Grunde die Notwendigkeit einer Mindest
harmonisierung.

Die Mindestharmonisierung kann als Ausdruck des 
Mißtrauens der „Hochstandardländer“ gegenüber den 
Anforderungen einzelner nationaler Rechtsordnungen 
interpretiert werden. Gleichzeitig ermöglichte erst die 
Beibehaltung einer Mindestharmonisierung den Hoch
standardländern, ihre Zustimmung zur gegenseitigen 
Anerkennung zu geben.

In dem oben skizzierten Wettbewerb der nationalen 
Regulierungssysteme ist auch das EG-Regelwerk ein
bezogen. Die inländischen Gesetzgeber werden be
strebt sein, die für eine Aufhebung der Umkehrdiskrimi
nierung notwendige Anpassung der inländischen Ge
setzgebung zu umgehen, indem sie versuchen, ihren na
tionalen Standard als zukünftigen EG-Mindeststandard 
durchzusetzen. Die Nachfrage nach EG-Harmonisie- 
rungen ist mithin auch im Binnenmarkt vorhanden -  und 
an einem Angebot von seiten der Brüsseler Bürokratie 
wird es wohl kaum fehlen10. Vieles spricht somit dafür, 
daß das Harmonisierungsnetz im Zeitablauf wieder un
angemessen engmaschig wird.

9 Hier wird unterstellt, daß dem Verbraucher die Produkteigenschaften 
bekannt sind und keine negativen externen Effekte beim Konsum vorlie
gen. Vgl. hierzu Hans Günther O b e r I a c k : Handelshemmnisse 
durch Produktstandards -  ökonomische Aspekte ihrer Beseitigung, 
Hamburg 1990.

10 Ein typisches Beispiel sind die EG-Pläne, für jeden Zusatzstoff festzu
legen, in welcher Menge er In welchem Lebensmittel enthalten sein darf. 
Würde die gegenseitige Anerkennung auch für Zusatzstoffe gelten, so 
die Begründung, könnte es durch Divergenzen der nationalen Konsum
gewohnheiten zu einer potentiell gesundheitsgefährdenden Kumulation 
der Aufnahme von Zusatzstoffen kommen.
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